
sozialistische Demokratie

Grundlagen der sozialistischen 
Gesellschaft sowie der sozia
listischen Erziehung und Bil
dung des Menschen große Be
deutung zu, die auf die ständige 
Förderung seiner bewußten und 
aktiven Teilnahme an den gesell
schaftlichen Angelegenheiten ge
richtet ist. Sie wird durch die 
Überwindung der Ausbeuter
klassen gefördert und ist ein 
wesentliches Merkmal der Ge
staltung der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft. In diesem 
gesellschaftlichen Erziehungs
und Bildungsprozeß des Men
schen ist die s. D. zugleich 
wirksames Mittel, vor allem in 
der Form der öffentlichen Aus
einandersetzung und des Kamp
fes für die Einhaltung und Ge
währleistung der —* Grundrechte 
und Grundpflichten der Bürger, 
für ihre aktive, gesellschafts
fördernde Wahrnehmung durch 
den einzelnen, gegen ihren 
Mißbrauch und ihre Mißach
tung durch einzelne, für die stän
dige Erweiterung und die grö
ßere Wirksamkeit der Mitgestal
tung des Bürgers an der Vorbe
reitung, Durchführung und Kon
trolle der gesellschaftlichen An
gelegenheiten. Die s. D. umfaßt 
daher die Ausgestaltung der in 
der sozialistischen Verfassung 
verankerten Grundrechte und 
-pflichten der Bürger in der ge
samten sozialistischen Rechts
ordnung sowie ihre praktische 
Verwirklichung im täglichen Le
ben durch vielfältige Möglich
keiten, mittels derer die per
sönlichen und die gemeinschaft
lichen Interessen der Bürger 
bzw. ihrer Kollektive in der 
staatlichen und gesellschaftlichen 
Leitungspraxis ständig und 
wirksam zur Geltung kommen 
können. Diese Möglichkeiten 
sind durch das gesamte politi
sche System der sozialistischen 
Gesellschaft, in dem die Partei
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der Arbeiterklasse die lenkende 
und leitende Kraft ist, ihrem 
Gesellschafts- und Staatsaufbau 
gegeben und werden ständig er
weitert. Im Mittelpunkt steht die 
Mitarbeit der Bürger in den ge
wählten —v Volksvertretungen 
und ihren Organen: den Räten, 
Kommissionen, Aktivs, Arbeits
gruppen usw. Nicht nur die re
gelmäßigen Wahlen zu den 
Volksvertretungen, die Wahl 
ihrer Organe, die Rechenschafts
pflicht der Staatsfunktionäre und 
Abgeordneten sind hier wichtig, 
sondern vor allem die ständige 
Mitarbeit der Bürger an der Lö
sung der wichtigen sachlichen 
Fragen der praktischen Leitungs
arbeit. Sie zu fördern, sind vor 
allem die Abgeordneten durch 
die ständige Verbindung mit den 
Wählern und die sachbezogene 
Beratung mit ihnen verpflichtet. 
Es ist Verfassungsgrundsatz, daß 
alle wichtigen Gesetze im Ent
wurfsstadium öffentlich beraten 
werden. Gleiches gilt für wich
tige Beschlüsse auf örtlicher 
Ebene. In den Betrieben und In
dustriezweigen kommt die s. D. 
vor allem durch die aktive Ar
beit der —Gewerkschatten und 
ihrer gewählten Organe auf der 
Grundlage ihrer weitgehenden 
verfassungsmäßigen Rechte so
wie in anderen Formen (Rechen
schaftslegungen der Wirtschafts
funktionäre, Arbeit der Neuerer- 
und Rationalisatorenkollektive, 
betriebliche Wirksamkeit der Ab
geordneten usw.) zur Geltung. 
Die Massenorganisationen der 
Werktätigen und die —Natio
nale Front der DDR mit ihren 
Ausschüssen sind nicht nur Aus
druck der s. D„ sondern erfül
len im praktischen Prozeß ihrer 
Verwirklichung wichtige Funk
tionen. In der sozialistischen —* 
Rechtspflege zeigt nicht nur die 
Wahl der Richter und Schöffen, 
sondern auch die Existenz und


